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heizung und Bad

Rundum-Sorglos-Paket

Eigener LUX-Kundendienst 

Auch an Wochenenden/
Feiertagen erreichbar

Vorfinanzierung und Förderabwicklung

76 Jahre Erfahrung

Höchste Produktqualität

Kompetente und bestens geschulte Mitarbeiter

heizungheizung

Sie heizen derzeit mit Gas, Öl, Strom oder Kohle (Allesbrenner)?
Dann haben Sie jetzt die Chance auf eine gut geförderte neue Heizung – dank der 
Förderschiene „Sauber Heizen für Alle“ sogar auf eine nahezu kostenlose neue Heizung.
Für den Austausch Ihrer alten Heizung erhalten Sie bis zu € 8.500,–, Haushalte mit 
geringerem Einkommen sogar bis zu € 37.550,–.

Und das Beste daran: Wir übernehmen die gesamte Abwicklung für Sie – 
vom Förderantrag bis zur Auszahlung, auf Wunsch auch die Vorfinanzierung!
Sie müssen sich um nichts kümmern.

Darum LUX:

Hier weitere
Infos online 
entdecken

Inklusive
Vorfinanzierung
und Abwicklung
der Förderung

STANDARDFÖRDERUNG

bis zu € 8.500,–
für alle Haushalte

„SAUBER HEIZEN FÜR ALLE“

bis zu € 37.550,–
für einkommensschwächere Haushalte

FÖRDERUNGen
Kesseltausch

Lux GesmbH
Franz Eigl-Straße 17 • 3910 Zwettl
T 02822 52333 • F 02822 5233318
office@lux.co.at • www.lux.co.at

ACHTUNG!
Die Fördermittel 

gehen zur Neige –
jetzt noch schnell 

Förderung 
sichern!
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Die maximale Fördersumme beträgt:

 bei Nah- oder Fernwärme € 28.469,–
 bei Pellets (auch Kombikessel) und Hackgut € 36.180,–
 bei Stückholz € 30.055,–
 bei Luft-Wasser Wärmepumpe € 25.586,–
 bei Sole-Wasser bzw. Wasser-Wasser Wärmepumpe € 37.550,–

Bis zur maximalen Fördersumme werden 
100 % der Kosten für den Tausch eines 
fossilen Heizsystems (Öl, Gas, Alles-
brenner, Stromdirektheizung und auch 
Allesbrenner-Küchenofen) gegen eine 
klimafreundliche Holzzentralheizung, 
Wärmepumpe oder einen Nah-/Fern-
wärmeanschluss gefördert.

Infos zur 100 % Förderung  

HEIZUNGSTAUSCH
Sauber heizen für Alle

Jetzt anrufen – wir prüfen kostenlos, welche Förderung Ihnen zusteht!
Wir beraten Sie unverbindlich und wickeln auf Wunsch alles für Sie ab.

HOTLINE
unverbindliche 

Beratung
T 02822 52333

Wer bekommt die volle Förderung? Haushalte, deren monatliches Nettoeinkommen die folgenden Grenzen 
nicht überschreitet (Richtwert Jahreseinkommen 2025 inkl. Sonderzahlungen geteilt durch 12):

1 Erwachsener 2 Erwachsene 3 Erwachsene 4 Erwachsene 5 Erwachsene
Kein Kind € 1.867,– € 2.801,– € 3.734,– € 4.668,– € 5.601,–

1 Kind € 2.427,– € 3.361,– € 4.294,– € 5.228,– € 6.161,–

2 Kinder € 2.987,– € 3.921,– € 4.854,– € 5.788,– € 6.721,–

3 Kinder € 3.547,– € 4.481,– € 5.414,– € 6.348,– € 7.281,–

Als Erwachsene zählen alle Haushaltsmitglieder ab 14 Jahren. Einkommen von Personen unter 24 Jahren werden nicht angerechnet. Voraussetzung: 
Der Förderwerber ist Eigentümer des Hauses und dort seit spätestens 31. 12. 2024 mit Hauptwohnsitz gemeldet.
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